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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Baustelleninformationsvorrichtung zum Anzeigen von
Informationen an einer Baustelle nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Eine gattungsgemäße Baustelleninformations-
vorrichtung ist beispielsweise in EP 1 865 484 A1 be-
schrieben und weist eine erste Anzeigeeinrichtung zum
Anzeigen von Bautafelinformationen und eine Befesti-
gungseinrichtung zum Befestigen an einem Träger vor-
handen. Außerdem sind bei einer gattungsgemäße Bau-
stelleninformationsvorrichtung eine zweite Anzeigeein-
richtung zum Anzeigen von Zusatzinformationen und ei-
ne Schutzabdeckung vorhanden, die zumindest teilwei-
se an einer Anzeigeseite der ersten Anzeigeeinrichtung
und der zweiten Anzeigeeinrichtung transparent ist und
zumindest an einem Bereich oberhalb der ersten Anzei-
geeinrichtung und der zweiten Anzeigeeinrichtung flüs-
sigkeitsdicht ist.
[0003] Die Bautafelinformationen umfassen die auf
Bautafeln üblicherweise angezeigten Informationen, ins-
besondere die gesetzlich vorgeschriebenen Informatio-
nen. Dabei soll Bautafel als gleichbedeutend mit Bau-
schild oder Baustellenschild verstanden werden.
[0004] Bei herkömmlichen Baustelleninformationsvor-
richtungen ist die erste Anzeigeeinrichtung in der Regel
als Holz-, Papp-, Aluminium- oder Plastikschild gebildet.
Nachteilig ist, dass die Informationsanzeige auf die starre
Wiedergabe eines verhältnismäßig geringen Umfangs
an Informationen begrenzt ist.
[0005] Eine solche Baustelleninformationsvorrichtung
ist aus DE 295 15 390 U1 bekannt. Zwar umfasst diese
eine Wechselanzeigevorrichtung, beispielsweise einen
Monitor, um wechselnde Informationen oder Werbung
anzuzeigen. Die Baustelleninformationen werden aber
auf einer separaten Anzeigeeinrichtung dargestellt, die
ausschließlich konstanten Inhalt starr wiedergeben
kann. In ähnlicher Weise ist in JP 2005 300 874 A eine
Baustelleninformationsvorrichtung beschrieben, die
über eine Fläche zum Anbringen von Dokumenten und
über eine Leuchttafel verfügt, die weitere Inhalte anzei-
gen kann.
[0006] Eine flexiblere Wiedergabe von Inhalten ist bei
gattungsfremden Vorrichtungen mit Digitalbildschirmen
möglich, die durch ihre strukturellen Ausgestaltungen je-
doch nicht als Baustelleninformationsvorrichtungen
nutzbar sind.
[0007] In US 2006/0119535 A1 ist eine Bildschirman-
ordnung beschrieben, welche zwei Bildschirme umfasst.
Diese sind über einen gemeinsamen Pfeiler aufstellbar.
Einer der Bildschirme wird zum Anzeigen von Werbung
und der andere Bildschirm zum Anzeigen nicht kommer-
zieller Informationen angesteuert.
[0008] Eine Werbetafel mit zwei Bildschirmen ist zu-
dem aus DE 10 2008 047 358 A1 bekannt. Dabei ist einer
der Bildschirme zum Darstellen von Werbebotschaften
eingerichtet, während der andere Bildschirm über eine

berührungsempfindliche Oberfläche verfügt, durch die
ein Benutzer Steuerungsbefehle eingeben kann.
[0009] Bautafelinformationen sollen in der Regel
durchgängig dargestellt werden können. Dies kann nur
mit unbefriedigender Sicherheit durch die Bildschirman-
ordnung aus US 2006/0119535 A1 sowie durch die Wer-
betafel aus DE 10 2008 047 358 A1 erfolgen. Zudem
sind diese Vorrichtungen ungeeignet, den raueren Be-
dingungen an Baustellen standzuhalten. Deshalb kön-
nen diese gattungsfremden Vorrichtungen nicht dazu ge-
nutzt werden, unter raueren Umgebungseinflüssen In-
formationen weitgehend ausfallssicher darzustellen.
[0010] Weitere Vorrichtungen mit einer Anzeigeein-
richtung, die gattungsfremd und nicht zum Einsatz auf
Baustellen gestaltet sind, sind beschrieben in DE 20
2010 009 275 U1, US 2006/0117625 A1, EP 0 517 706
B1 und DE 10 2004 005 619 A1.
[0011] In JP 2009 098421 ist eine Informationseinrich-
tung mit einer Anzeigeeinrichtung zum Anzeigen von
Notfallinformationen beschrieben. Außerdem sind dabei
eine Befestigungseinrichtung zum Befestigen an einem
Träger, eine zweite Anzeigeeinrichtung, elektronische
Steuermittel, eine Schutzabdeckung und eine Batterie
vorhanden, wobei die Steuermittel dazu eingerichtet
sind, bei einem Ausfall eine Energiezufuhr über ein Kabel
die erste Anzeigeeinrichtung mit Energie aus der Batterie
zu versorgen.
[0012] In EP 1 865 484 A1 ist eine Hinweiszeichen-
leuchte beschrieben, die aus einem Mehrschichtsystem
mit organischen Leuchtdioden (OLEDs) aufgebaut ist.
Je nachdem, welche der Schichten aktiviert wird, können
dabei unterschiedliche Hinweiszeichen dargestellt wer-
den.
[0013] Gegenstand von US 2011/0134624 A1 ist eine
Anzeigevorrichtung, die im Normalfall mit einer externen
Spannungsversorgung versorgt wird und die, bei Ausfall
dieser Versorgung über eine in einem Gehäuse dieser
Vorrichtung positionierten Batterie versorgt wird. Außer-
dem ist eine Testeinrichtung zum Testen dieser Batterie
vorhanden.
[0014] Als eine Aufgabe der Erfindung kann angese-
hen werden, eine Baustelleninformationsvorrichtung be-
reitzustellen, die flexibel einsetzbar ist und einen großen
Informationsinhalt anzeigen kann.
[0015] Diese Aufgabe wird durch die Baustelleninfor-
mationsvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst.
[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-
gemäßen Baustelleninformationsvorrichtung sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche und werden außer-
dem in der folgenden Beschreibung, insbesondere im
Zusammenhang mit der Figur, beschrieben.
[0017] Bei der Baustelleninformationsvorrichtung der
oben genannten Art ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass eine zweite Anzeigeeinrichtung zum Anzeigen von
Zusatzinformationen vorhanden ist, dass elektronische
Steuermittel zum Anzeigen der Bautafelinformationen
auf der ersten Anzeigeeinrichtung und unabhängig da-
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von zum Anzeigen der Zusatzinformationen auf der zwei-
ten Anzeigeeinrichtung vorhanden sind und dass eine
Schutzabdeckung vorhanden ist, die zumindest teilweise
an einer Anzeigeseite der ersten Anzeigeeinrichtung und
der zweiten Anzeigeeinrichtung transparent ist und zu-
mindest an einem Bereich oberhalb der ersten Anzeige-
einrichtung und der zweiten Anzeigeeinrichtung flüssig-
keitsdicht ist.
[0018] Eine grundlegende Idee der Erfindung kann da-
rin gesehen werden, die erste und zweite Anzeigeein-
richtung als digitale Anzeigeeinrichtungen auszuführen.
Diese können insbesondere durch einen oder mehrere
LCD-, LED-, OELD-, Plasma-, oder reflektive Bildschir-
me, die beispielsweise elektronische Tinte als Anzeige-
mittel benutzen und ohne Beleuchtungsmittel auskom-
men können, gebildet sein. Vorteilhafterweise können
hiermit die darzustellenden Inhalte flexibel und schnell
gewechselt werden. Auch können die Anzeigeeinrichtun-
gen eine oder mehrere Leinwände als Bildschirme und
einen oder mehrere Projektoren zum Projizieren der dar-
zustellenden Inhalte auf die Leinwände umfassen. Die
Projektoren und die Leinwände können zueinander in
Rückprojektion angeordnet sein, das heißt, die Projek-
toren sind von einem Beobachter aus gesehen hinter den
Leinwänden angeordnet. In dieser Anordnung können
die Projektoren unter der Schutzabdeckung besonders
sicher vor Schmutz und Beschädigungen befestigt wer-
den. Alternativ können die Projektoren bezüglich der
Leinwände in Frontprojektion angebracht sein, hierbei
befinden sich die Projektoren relativ zur Leinwand auf
der Seite eines Beobachters. Für eine einfache Montage
sind in diesem Fall die Projektoren bevorzugt über Hal-
testangen oder Gehäuse mit den Leinwänden oder mit
Trägern der Leinwände verbunden.
[0019] Als Kerngedanke der Erfindung kann erachtet
werden, dass elektronische Steuermittel die Bautafelin-
formationen, die zwingend von einer Baustelleninforma-
tionsvorrichtung dargestellt werden müssen, auf einer
ersten Anzeigeeinrichtung anzeigen, während eine zwei-
te Anzeigeeinrichtung frei für beliebige weitere Inhalte
genutzt werden kann. So können als Zusatzinformatio-
nen beispielsweise Informationen zu dem Bauprojekt,
Imagefilme der ausführenden Bauunternehmen, Wer-
bung, Informationsfilme über zukünftige Mieter eines zu
bauenden Gebäudes oder gegebenenfalls archäologi-
sche Informationen zu dem vorliegenden Ort angezeigt
werden. Besonders bevorzugt können auch Informatio-
nen für Lieferanten angezeigt werden.
[0020] Prinzipiell kann vorgesehen sein, dass die erste
Anzeigeeinrichtung durch einen ersten Bildschirm und
die zweite Anzeigeeinrichtung durch einen weiteren Bild-
schirm gebildet sind. Alternativ können die erste Anzei-
geeinrichtung und die zweite Anzeigeeinrichtung aber
auch durch einen einzigen Bildschirm gebildet sein. Dies
stellt eine besonders kostengünstige und ästhetische
Ausgestaltung dar. Bei dieser Variante wird also der Bild-
schirminhalt bevorzugt aufgeteilt in Bautafelinformatio-
nen und andere Informationen.

[0021] Über die Befestigungseinrichtung ist die erfin-
dungsgemäße Baustelleninformationsvorrichtung an
prinzipiell beliebigen Trägern montierbar. Beispielsweise
kann sie an freistehenden Konstruktionen, an bestehen-
den Gebäudestrukturen, an Baucontainern, Baukränen,
Bauzäunen und/oder auch an Gerüststrukturen ange-
bracht werden. Auch kann sie in Bereiche von Baucon-
tainern so integriert sein, dass sie z.B. die Längsseite
eines 20 Fuß Containers ersetzt, und somit integraler
Bestandteil des Baucontainers wird. Es können auch
Kombinationen der vorstehenden Träger vorgesehen
sein. So kann beispielsweise auf oder an einem Baucon-
tainer ein zusätzlicher Träger für die Baustelleninforma-
tionsvorrichtung angebracht werden. Als zusätzlicher
Träger kann beispielsweise der Baucontainer mittels ei-
ner Traversenkonstruktion um- oder überbaut werden,
wobei die Traversenkonstruktion als Halte- oder Trag-
werkskonstruktion für die Baustelleninformationsvorrich-
tung dient. Der Baucontainer stellt dann eine statische
Ballastierung oder eine Standsicherheit für die Traver-
senkonstruktion mit der Baustelleninformationsvorrich-
tung dar.
[0022] Die Schutzabdeckung kann auch durch das Ge-
häuse eines Bildschirms als erste und/oder zweite An-
zeigeeinrichtung gebildet sein, solange sichergestellt ist,
dass der Bildschirm witterungsbeständig, insbesondere
regenfest, ist und den Belastungen an einer Baustelle
standhält. Die erfindungsgemäße Baustelleninformati-
onsvorrichtung ist dann insbesondere für den Außenein-
satz geeignet. Hierbei muss das Gehäuse des Bild-
schirms als Schutzabdeckung nicht über seine gesamte
Außenfläche wasserdicht sein. Bevorzugt ist das Gehäu-
se aber über mindestens einen Großteil der Oberseite
flüssigkeitsdicht. Eine wasserdichte Schutzabdeckung
ist nicht zwingend vorhanden.
[0023] An der Anzeigeseite eines Bildschirms kann die
Schutzabdeckung zwar auch durch das durchsichtige
Substrat des Bildschirms gebildet sein, bevorzugt weist
die Schutzabdeckung in diesem Bereich aber eine zu-
sätzliche transparente Schutzschicht auf. Diese kann
aus Sicherheitsglas oder -kunststoff bestehen und dient
dem Schutz vor mutwilligen Beschädigungen. Eine sol-
che zusätzliche transparente Schutzschicht ist nicht
zwingend erforderlich.
[0024] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Baustelleninformationsvorrichtung ist
die Schutzabdeckung als Verkapselung gebildet, welche
die erste und die zweite Anzeigeeinrichtung vollständig
umgibt und sowohl an ihrer Oberseite als auch an den
seitlichen Wänden wasserdicht ist.
[0025] Bei einer bevorzugten Variante der erfindungs-
gemäßen Baustelleninformationsvorrichtung ist eine
Batterie vorhanden und die elektronischen Steuermittel
sind dazu eingerichtet, die erste Anzeigeeinrichtung mit
Energie aus der Batterie zu versorgen, wenn eine Ener-
giezufuhr über das Kabel ausfällt. Hierdurch kann sicher-
gestellt werden, dass die besonders wichtigen Bautafel-
informationen auch weiterhin angezeigt werden. Erfin-
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dungsgemäß sind die Steuermittel außerdem dazu ein-
gerichtet, bei einem Ausfall einer Energiezufuhr die zwei-
te Anzeigeeinrichtung auszuschalten, um eine lange Bat-
terielaufzeit zu erreichen. Zu diesem Zweck kann auch
eine Helligkeit der ersten Anzeigeeinrichtung bei einem
Energieausfall reduziert werden.
[0026] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Baustelleninformations-
vorrichtung ist ein, insbesondere nicht-flüchtiger, Daten-
speicher zum Speichern zumindest der Bautafelinforma-
tionen vorhanden. Die Steuermittel sind hier zum Anzei-
gen zumindest der im Datenspeicher gespeicherten Bau-
tafelinformationen auf der ersten Anzeigeeinrichtung ein-
gerichtet. Durch einen nicht-flüchtigen Datenspeicher
kann vorteilhafterweise das Risiko reduziert werden,
dass ein Ausfall in der gesetzlich vorgeschriebenen An-
zeige der Bautafelinformationen eintritt. Um einen kos-
tengünstigen Datenspeicher realisieren zu können, kann
es vorgesehen sein, dass nur die Bautafelinformationen
nicht aber die Zusatzinformationen in dem Datenspei-
cher gespeichert werden.
[0027] Bevorzugt ist eine Kommunikationsschnittstelle
vorgesehen, über die Bautafelinformationen und/oder
Zusatzinformationen empfangen werden können.
Zweckmäßigerweise kann die Kommunikationsschnitt-
stelle als drahtlose Schnittstelle ausgeführt sein. Vorteil-
hafterweise können so alle von der Baustelleninformati-
onsvorrichtung angezeigten Informationen in einfacher
Weise von der Bauleitung oder Projektleitung vorgege-
ben werden.
[0028] Die Kommunikationsschnittstelle kann auch zur
Kommunikation mit einem Mobilfunkgerät eingerichtet
sein. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Kommunikationsschnittstelle Kurznachrichten, soge-
nannte SMS, eines Mobilfunkgeräts empfangen und ver-
arbeiten kann und/oder mittels Funkwellen, zum Bei-
spiels mittels Bluetooth, mit dem Mobilfunkgerät kommu-
nizieren kann. Die elektronischen Steuermittel können
dann abhängig von Informationen, die von dem Mobil-
funkgerät empfangen werden, bestimmte Inhalte aus-
wählen und auf den Anzeigeeinrichtungen darstellen.
[0029] Alternativ oder zusätzlich kann die Baustellen-
informationsvorrichtung Verbindungsmittel zum Internet
umfassen. Die elektronischen Steuermittel sind dann da-
zu eingerichtet, abhängig von Befehlen, die über eine
Internetseite an die Baustelleninformationsvorrichtung
gesendet werden, bestimmte Informationen auszuwäh-
len und diese auf der ersten und/oder zweiten Anzeige-
einrichtung darzustellen.
[0030] Die Vielseitigkeit der Baustelleninformations-
vorrichtung kann weiter erhöht werden, wenn die Infor-
mationen, die auf der ersten und/oder zweiten Anzeige-
einrichtung dargestellt werden, einen zweidimensiona-
len Matrixcode umfassen, wie zum Beispiel einen QR-
Code (Quick Response Code). Diesen kann ein Beob-
achter mit der Kamera seines Mobilfunkgeräts, beispiel-
weise eines Smartphones, fotografieren, um auf dem
Mobilfunkgerät weitere Informationen zu erhalten. So

können die im Matrixcode kodierten Informationen einen
Steuerungsbefehl enthalten, mit dem auf dem Mobilfunk-
gerät eine Intersetseite, zum Beispiel die Webseite eines
Werbekundens, eines Investors oder des Bauherren,
aufgerufen wird.
[0031] Die elektronischen Steuermittel können auch
dazu eingerichtet sein, einen solchen Steuerungsbefehl
an ein Mobilfunkgerät zu senden, wenn sie von diesem
mittels Kurznachricht oder Funksignal eine entsprechen-
de Anweisung erhalten.
[0032] Weitere Anwendungsmöglichkeiten eröffnen
sich, wenn die elektronischen Steuermittel dazu einge-
richtet sind, von dem Mobilfunkgerät empfangene Bild-
oder Videodaten auf der ersten und/oder zweiten Anzei-
geeinrichtung darzustellen. Dadurch kann der Benutzer
des Mobilfunkgeräts mit der Kamera des Mobilfunkge-
räts sich selbst oder seine Umgebung filmen und auf der
ersten oder zweiten Anzeigeeinrichtung darstellen. Die
Baustelleninformationsvorrichtung kann auch über Laut-
sprecher verfügen, um Tonsignale wiederzugeben, die
vom Mobilfunkgerät übertragen werden.
[0033] Weiterhin kann die Baustelleninformationsvor-
richtung über eine oder mehrere Kameras verfügen, die
an den Anzeigerichtungen montiert sein können oder
sich an entfernten Stellen befinden können. Es kann vor-
gesehen sein, dass über die Kommunikationsschnittstel-
le Befehle eines Mobilfunkgeräts zur Auswahl einer der
Kameras empfangen werden können, woraufhin die Vi-
deodaten der ausgewählten Kamera auf einer der An-
zeigeeinrichtungen angezeigt werden und/oder von der
Kommunikationsschnittstelle an das Mobilfunkgerät ge-
sendet werden.
[0034] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Baustelleninformations-
vorrichtung ist eine Rückanzeigeeinrichtung vorhanden,
die mit ihrer Anzeigerichtung entgegengesetzt zu den
Anzeigerichtungen der ersten und zweiten Anzeigeein-
richtung ausgerichtet ist. Diese Rückanzeigeeinrichtung
kann in gleicher Weise wie die erste und zweite Anzei-
geeinrichtung gebildet sein und insbesondere Informati-
onen für Lieferanten angeben, beispielsweise welches
Tor oder welche Einfahrt sie nutzen müssen oder um
welche Uhrzeit sie anliefern dürfen. Die Baustelleninfor-
mationsvorrichtung kann auch einen dreieckigen oder
viereckigen Querschnitt aufweisen, wobei an jeder der
drei oder vier Seiten mindestens eine Anzeigeeinrich-
tung vorhanden ist. So kann eine gute Sichtbarkeit aus
jeder beliebigen Richtung erreicht werden.
[0035] Die Anzeigeeinrichtungen können auch ge-
wölbt ausgeführt sein. Bei zusätzlichem Einsatz einer
Rückanzeigeeinrichtung werden diese und die Anzeige-
einrichtungen bevorzugt auf einer Kugelfläche angeord-
net. Das heißt, ihre Anzeigeflächen bedecken zumindest
einen Teil einer Kugelfläche und die Wölbung der Anzei-
geeinrichtungen und der Rückanzeigeeinrichtung ent-
spricht der Wölbung eines Kugelsegments. Als Anzeige-
techniken können insbesondere die bereits beschriebe-
nen LCD-Bildschirme oder Leinwände, bei denen die
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Projektoren innerhalb der Kugelfläche angeordnet sind,
genutzt werden. Auch Ausgestaltungen der Anzeigeein-
richtungen und der Rückanzeigeeinrichtung als Weltku-
gel sind möglich.
[0036] Um eine weitestgehend unabhängige Energie-
versorgung zu ermöglichen, ist bei einer Variante der er-
findungsgemäßen Baustelleninformationsvorrichtung
an einer Oberseite der Schutzabdeckung mindestens ein
Solarpanel angeordnet. Zudem kann ein Akkumulator
oder ein Superkondensator zum Speichern von elektri-
scher Energie, die von dem Solarpanel bereitgestellt
wird, vorhanden sein und die elektronischen Steuermittel
können zum Versorgen der ersten und zweiten Anzeige-
einrichtung mit elektrischer Energie aus dem Akkumula-
tor eingerichtet sein. Dabei können die Solarpanels in
praktisch beliebigen Konfigurationen angeordnet sein.
Alternativ oder zusätzlich können die elektronischen
Steuermittel dazu eingerichtet sein, die Anzeigeeinrich-
tungen direkt mit Energie von den Solarpanels zu ver-
sorgen. Hierdurch ist eine Nutzung des Akkumulators
seltener erforderlich, wodurch sich seine Lebensdauer
erhöht, oder es kann sogar vollständig auf einen Akku-
mulator verzichtet werden.
[0037] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Baustelleninformationsvorrichtung
ist eine Eingabeeinrichtung vorhanden, mit der durch ei-
nen Benutzer auswählbar ist, welche Zusatzinformatio-
nen auf der zweiten Anzeigeeinrichtung dargestellt wer-
den. Diese Eingabeeinrichtung kann beispielsweise als
Tastatur oder Touch-Screen ausgeführt sein und ist zur
Besseren Zugänglichkeit für einen Benutzer unterhalb
der ersten und zweiten Anzeigeeinrichtung angeordnet.
So können beispielsweise Lieferanten oder Angestellte
Informationen oder Arbeitsanweisungen abrufen.
[0038] Alternativ oder zusätzlich kann ein Chipkarten-
leser vorhanden sein und die elektronischen Steuermittel
können dazu eingerichtet sein, Zusatzinformationen ab-
hängig von Chipdaten, die vom Chipkartenleser gelesen
wurden, auszugeben. Gegenüber der Eingabeeinrich-
tung kann so besonders einfach ermittelt werden, welche
Zusatzinformationen angezeigt werden sollen. Bevor-
zugt ist der Chipkartenleser als RFID-Lesegerät ausge-
führt, so dass ein Auslesen einer Chipkarte auch über
größere Entfernungen möglich ist, beispielsweise wenn
sich ein Benutzer mit einer Chipkarte in einem Kraftfahr-
zeug neben der Baustelleninformationsvorrichtung be-
findet.
[0039] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführung der
erfindungsgemäßen Baustelleninformationsvorrichtung
ist ein Näherungssensor zum Feststellen von Personen,
die sich vor der Baustelleninformationsvorrichtung befin-
den, vorhanden und die elektronischen Steuermittel sind
dazu eingerichtet, abhängig von einem Signal des Nä-
herungssensors die erste und/oder zweite Anzeigeein-
richtung einzuschalten. Beispielsweise kann vorgese-
hen sein, dass bei einer großen Anzahl anwesender Per-
sonen Werbefilme abgespielt werden. Sind hingegen
keine Personen anwesend, was insbesondere nachts

der Fall sein kann, wird die zweite Anzeigeeinrichtung
ausgeschaltet. Bei einer energieeffizienten Bauform ei-
nes Näherungssensors wird ein Passiv-Infrarotsensor
eingesetzt.
[0040] Um den Energiebedarf der Baustelleninforma-
tionsvorrichtung weiter zu reduzieren, kann ein Hellig-
keitssensor zum Bestimmen einer Umgebungshelligkeit
vorhanden sein, und die elektronischen Steuermittel kön-
nen dazu eingerichtet sein, eine Heiligkeit der ersten
und/oder zweiten Anzeigeeinrichtung abhängig von der
Umgebungshelligkeit einzustellen. So kann nachts die
Helligkeit der Anzeigeeinrichtungen reduziert werden,
ohne dass die Sichtbarkeit bedeutsam verschlechtert
würde.
[0041] Zweckmäßigerweise kann die Baustelleninfor-
mationsvorrichtung zur Energieversorgung der ersten
und zweiten Anzeigeeinrichtung ein Kabel aufweisen.
Dieses ist bevorzugt an der Befestigungseinrichtung ge-
führt. Beispielsweise kann die Befestigungseinrichtung
mindestens eine vertikal verlaufende Tragstange oder
ein Tragseil zum Befestigen der Baustelleninformations-
vorrichtung an einem Gebäude oder einem Gerüst auf-
weisen. Das Kabel kann dann an dem Tragseil oder der
Tragstange angebracht sein. Insbesondere bei einer
hängenden Befestigung der Baustelleninformationsvor-
richtung kann so eine sichere und einfache Kabelführung
erreicht werden.
[0042] Bei einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Baustelleninformationsvorrichtung ist
eine Kamera vorhanden und es sind computerimplemen-
tierte Bilderkennungsmittel zum Auswerten von Daten,
die von der Kamera aufgenommen wurden, vorhanden.
Die elektronischen Steuermittel sind dann dazu einge-
richtet, Zusatzinformationen abhängig von einem Aus-
werteergebnis der Bilderkennungsmittel darzustellen.
Die Bilderkennungsmittel können insbesondere zum Er-
kennen von Kraftfahrzeugen und/oder Nummernschil-
dern von Kraftfahrzeugen eingerichtet sein. Hierdurch
können zielgerichtet Informationen für beispielsweise
Baufahrzeuge oder Lieferanten abgerufen und darge-
stellt werden.
[0043] Um besondere Aufmerksamkeit auf die Anzei-
geeinrichtungen zu lenken, kann die Baustelleninforma-
tionsvorrichtung auch über Lautsprecher oder Warnlam-
pen verfügen.
[0044] In einem weiteren Gesichtspunkt betrifft die Er-
findung einen Baucontainer mit einer erfindungsgemä-
ßen Baustelleninformationsvorrichtung, wobei die Bau-
stelleninformationsvorrichtung über ihre Befestigungs-
einrichtung an dem Baucontainer oder an einer Trag-
werkskonstruktion des Baucontainers montiert ist.
[0045] Bei einer bevorzugten Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Baucontainers bildet die Baustellenin-
formationsvorrichtung eine Wand des Baucontainers.
Somit ist hier eine Wand oder zumindest ein Teil einer
Wand des Baucontainers durch die Baustelleninformati-
onsvorrichtung ersetzt, so dass ein Innenraum des Bau-
containers nur durch die Baustelleninformationsvorrich-
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tung von der äußeren Umgebung des Baucontainers ge-
trennt wird. Beispielsweise kann eine der Längsseiten
eines Baucontainers mit 20 Fuß Länge durch die Bau-
stelleninformationsvorrichtung ersetzt sein. Hierbei kann
die Baustelleninformationsvorrichtung in den Baucontai-
ner integriert sein und somit einen integralen Bestandteil
des Baucontainers bilden.
[0046] Es kann vorgesehen sein, dass innerhalb des
Baucontainers elektronische Komponenten der Baustel-
leninformationsvorrichtung untergebracht sind, insbe-
sondere die elektronischen Steuermittel, die Kommuni-
kationsschnittstelle, Verkabelungen und gegebenenfalls
ein oder mehrere Projektoren der Anzeigeeinrichtung.
[0047] Zudem können durch Wände des Baucontainer
eine Schutzabdeckung für die Baustelleninformations-
vorrichtung gebildet sein.
[0048] Bei einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Baucontainers ist dieser mit einer Tra-
versenkonstruktion umbaut und/oder überbaut. Die Tra-
versenkonstruktion stellt dann den Träger für die Bau-
stelleninformationsvorrichtung dar. Der Baucontainer
dient als statischer Ballast oder als Standsicherheit für
den Träger.
[0049] Die Erfindung betrifft außerdem ein Baustellen-
gerüst, welches eine erfindungsgemäße Baustelleninfor-
mationsvorrichtung sowie einen auf dem Boden stehen-
den oder im Boden zu befestigenden Träger aufweist,
an dem die Baustelleninformationsvorrichtung über ihre
Befestigungseinrichtung montiert ist. Bei dem Träger
kann es sich prinzipiell um beliebige, auf Baustellen ver-
wendete Ständer, Gerüste, Baukräne, Bauzäune, Bau-
container oder Kombinationen aus diesen handeln. Ins-
besondere kann der Träger auch eine freistehende Kon-
struktion, ein an einer Gebäudefassade angebrachtes
Gerüst oder eine Kombination der vorgenannten Träger
sein.
[0050] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
werden nachstehend mit Bezug auf die beigefügte sche-
matische Figur beschrieben. Hierin zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer Baustelleninformations-
vorrichtung.

[0051] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Bau-
stelleninformationsvorrichtung 100, die an einer Baustel-
le aufgestellt oder montiert werden kann. Die Baustelle-
ninformationsvorrichtung 100 weist als wesentliche
Komponenten eine erste Anzeigeeinrichtung 10 zum An-
zeigen von Bautafelinformationen, eine zweite Anzeige-
einrichtung 20 zum Anzeigen von Zusatzinformationen,
eine Befestigungseinrichtung 30 und eine Schutzabde-
ckung 50 auf.
[0052] Im dargestellten Beispiel sind die erste Anzei-
geeinrichtung 10 und die zweite Anzeigeeinrichtung 20
durch einen gemeinsamen digitalen Bildschirm, bei-
spielsweise einen LCD-Bildschirm, gebildet. Alternativ
können aber auch separate Bildschirme oder Leinwände

in Kombination mit Projektoren oder Beamern eingesetzt
werden. Auf der ersten Anzeigeeinrichtung 10 sind Bau-
tafelinformationen dargestellt, das heißt im Wesentlichen
die gesetzlich vorgeschriebenen Baustelleninformatio-
nen. Die zweite Anzeigeeinrichtung 20 stellt Zusatzinfor-
mationen dar, beispielsweise Informationen zu dem Bau-
projekt, Imagefilme der ausführenden Bauunternehmen
oder auch Informationsfilme, etwa über zukünftige Mieter
eines zu bauenden Gebäudes oder gegebenenfalls In-
formationen historischer Art. Auch Werbung kann als Zu-
satzinformation dargestellt werden.
[0053] Die Steuerung der ersten und zweiten Anzei-
geeinrichtung 10, 20 erfolgt über elektronische Steuer-
mittel 40, welche die Bautafelinformationen und die Zu-
satzinformationen unabhängig voneinander verarbeiten
und über die Anzeigeeinrichtungen 10, 20 darstellen kön-
nen.
[0054] Die Schutzabdeckung 50 ist hier durch das ge-
wöhnliche Gehäuse oder den gewöhnlichen Rahmen der
Anzeigeeinrichtung 20 gebildet. Werden ein oder meh-
rere LCD-Bildschirme als Anzeigeeinrichtung 20 einge-
setzt, so schließt hier die Anzeigefläche zu einem Beo-
bachter hin mit dem flexiblen Substrat des Bildschirms
ab. An seiner Oberseite kann der LCD-Bildschirm durch
ein Plastikgehäuse als Schutzabdeckung 50 begrenzt
sein. Alternativ kann aber auch eine robustere Schutz-
abdeckung 50 vorgesehen sein, die nach oben hin was-
serdicht ist und an der Anzeigefläche eine transparente
Schutzschicht aufweist.
[0055] Abhängig von dem Stellplatz der Baustellenin-
formationsvorrichtung 100 an einer Baustelle kann die
Befestigungseinrichtung 30 in verschiedener Weise aus-
geführt sein. Beispielsweise kann die Befestigungsein-
richtung 30 Schraub- oder Klemmbefestigungen oder
Spanngurte zum Anbringen an einem Träger wie bei-
spielsweise einer Tafel, einem Baugerüst, einem Bau-
zaun, einem Baukran und/oder einem Baucontainer auf-
weisen. Die genannten Träger können auch kombiniert
verwendet werden. So kann beispielsweise an einem
Baucontainer ein Träger befestigt sein, in oder an dem
die Baustelleninformationsvorrichtung 100 installiert
oder gehängt wird. Der Baucontainer dient somit als Be-
festigungsanbindung und statische Ballastierung für den
Träger.
[0056] Zur Stromversorgung ist ein Kabel 35 vorhan-
den. Eine Datenübertragung der Bautafelinformationen
und Zusatzinformationen kann zwar ebenfalls per Kabel
erfolgen, bevorzugt ist aber eine Kommunikations-
schnittstelle 60 zur drahtlosen Datenübertragung vor-
handen. Die dargestellte Baustelleninformationsvorrich-
tung 100 umfasst zudem einen nicht-flüchtigen Daten-
speicher, in dem zumindest die Bautafelinformationen
gespeichert werden. Bei einem Ausfall der Datenkom-
munikation über die Kommunikationsschnittstelle 60
können daher die Bautafelinformationen weiterhin ange-
zeigt werden. Für die Zusatzinformationen, die beispiels-
weise Videofilme umfassen, kann möglicherweise der
nicht-flüchtige Datenspeicher nicht ausreichen, so dass
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diese nur bei funktionierender Datenübertragung über
die Kommunikationsschnittstelle 60 angezeigt werden.
[0057] Die dargestellte Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Baustelleninformationsvorrichtung 100
weist außerdem eine Batterie 61 auf, welche auch als
Akkumulator 61, also wiederaufladbar, ausgeführt sein
kann. Um die wichtigen Bautafelinformationen auch bei
einem Ausfall der Stromversorgung über das Kabel 35
auf der ersten Anzeigeeinrichtung 10 darzustellen, sind
die elektronischen Steuermittel 40 dazu eingerichtet, bei
einem Stromausfall die erste Anzeigeeinrichtung 10 über
Energie aus der Batterie 61 zu versorgen. Die zweite
Anzeigeeinrichtung 20 kann in diesem Fall entweder
ebenfalls mit Energie aus der Batterie 61 versorgt wer-
den, oder kann zum Sparen der begrenzten Energie der
Batterie 61 ausgeschaltet werden.
[0058] Zum Wiederaufladen des Akkumulators 61 ist
bei der dargestellten Ausführungsform ein Solarpanel 55
oberhalb der Anzeigeeinrichtungen 10, 20 vorhanden.
Andere Anordnungen von Solarpanels 55, beispielswei-
se als Rahmen um die erste und zweite Anzeigeeinrich-
tung 10, 20, sind ebenfalls möglich.
[0059] Die elektronischen Steuermittel 40 können
auch dazu eingerichtet sein, von den Solarpanels 55 be-
reitgestellte Energie direkt zur Energieversorgung der
Baustelleninformationsvorrichtung 100 zu nutzen, ohne
dass eine Batterie 61 oder ein Akkumulator 61 zwingend
notwendig sind.
[0060] Eine weitere Maßnahme zur Energieeinspa-
rung kann über einen Helligkeitssensor 64 erfolgen, der
eine Umgebungshelligkeit ermittelt. Die elektronischen
Steuermittel 40 können sodann eine Helligkeit und damit
einen Energiebedarf der ersten und zweiten Anzeigeein-
richtung 10, 20 bei niedriger Umgebungshelligkeit ver-
ringern.
[0061] Weiterhin weist die Baustelleninformationsvor-
richtung 100 eine Kamera 67 auf, die einen Bereich vor
der Baustelleninformationsvorrichtung 100 aufzeichnet.
Die von der Kamera 67 aufgenommenen Bilder werden
über Bilderkennungsmittel 68 ausgewertet. Beispiels-
weise können so Fahrzeuge oder Nummernschilder von
Fahrzeugen erkannt werden. Es kann vorgesehen sein,
dass bestimmte Zusatzinformationen genau dann auf
der zweiten Anzeigeeinrichtung 20 dargestellt werden,
wenn Fahrzeuge erkannt werden, oder wenn ein Fahr-
zeug mit einem bestimmten Nummernschild erkannt
wird. So können beispielsweise Informationen für Liefe-
ranten angezeigt werden, beispielsweise welches Tor
oder welche Einfahrt sie nutzen müssen oder um welche
Uhrzeit sie anliefern dürfen. Je nach Standort der Bau-
stelleninformationsvorrichtung 100 kann es vorteilhaft
sein, wenn auf der Rückseite der ersten und zweiten An-
zeigeeinrichtung 10, 20 eine Rückanzeigeeinrichtung
(nicht dargestellt) vorhanden ist, die insbesondere der
Anzeige von Informationen für Lieferanten dienen kann.
[0062] Die abgebildete Baustelleninformationsvorrich-
tung 100 weist außerdem eine Warnlampe 65 auf, wel-
che zum besonderen Hinweisen auf die Informationen,

die von der ersten und zweiten Anzeigeeinrichtung 10,
20 dargestellt werden, dient.
[0063] An der Baustelleninformationsvorrichtung 100
ist weiterhin ein Näherungssensor 63 angebracht, der
die Anwesenheit von Personen vor der Baustelleninfor-
mationsvorrichtung 100 registriert. Die elektronischen
Steuermittel 40 können dann dazu eingerichtet sein, ab-
hängig davon, ob sich Personen vor der Baustelleninfor-
mationsvorrichtung 100 befinden, bestimmte Zusatzin-
formationen darzustellen. Zum Energiesparen kann
auch vorgesehen sein, die zweite Anzeigeeinrichtung 20
auszuschalten, wenn sich keine Personen vor der Bau-
stelleninformationsvorrichtung 100 aufhalten.
[0064] Um einem Benutzer zu ermöglichen, die darzu-
stellenden Zusatzinformationen auszuwählen, ist bevor-
zugt eine Eingabeeinrichtung 62 vorhanden. Diese kann
beispielsweise als Tastatur oder als Touchscreen aus-
geführt sein. Während die erste und zweite Anzeigeein-
richtung 10, 20 zur besseren Sichtbarkeit in mehreren
Metern Höhe angebracht werden können, befindet sich
die Eingabeeinrichtung 62 auf einer Höhe, an der sie für
Personen am Boden zugänglich ist.
[0065] Zudem ist ein Chipkartenleser 66 vorhanden,
der bevorzugt als RFID-Lesegerät ausgeführt ist. Für ver-
schiedene Lieferanten oder Arbeiter können so über un-
terschiedliche Chipkarten individuelle Zusatzinformatio-
nen hinterlegt und angezeigt werden.
[0066] Vorteilhafterweise wird mit der erfindungsge-
mäßen Baustelleninformationsvorrichtung 100 eine viel-
seitig einsetzbare Anzeigevorrichtung bereitgestellt, die
an Baustellen neben den vorgeschriebenen Informatio-
nen weitere Zusatzinformationen darstellen kann. Diese
sind in einfacher Weise von der Bau- oder Projektleitung
steuerbar, so dass beliebige Inhalte flexibel und gut sicht-
bar an einer Baustelle dargestellt werden können.

Patentansprüche

1. Baustelleninformationsvorrichtung zum Anzeigen
von Informationen an einer Baustelle
mit einer ersten Anzeigeeinrichtung (10) zum Anzei-
gen von Bautafelinformationen,
mit einer Befestigungseinrichtung (30) zum Befesti-
gen an einem Träger,
mit einer zweiten Anzeigeeinrichtung (20) zum An-
zeigen von Zusatzinformationen und
mit einer Schutzabdeckung (50), die zumindest teil-
weise an einer Anzeigeseite der ersten Anzeigeein-
richtung (10) und der zweiten Anzeigeeinrichtung
(20) transparent ist und zumindest an einem Bereich
oberhalb der ersten Anzeigeeinrichtung (10) und der
zweiten Anzeigeeinrichtung (20) flüssigkeitsdicht ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass elektronische Steuermittel (40) zum Anzeigen
der Bautafelinformationen auf der ersten Anzeige-
einrichtung (10) und unabhängig davon zum Anzei-
gen der Zusatzinformationen auf der zweiten Anzei-
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geeinrichtung (20) vorhanden sind,
dass eine Batterie (61) vorhanden ist,
dass die Steuermittel (40) dazu eingerichtet sind,
bei einem Ausfall einer Energiezufuhr über ein Kabel
(35) die erste Anzeigeeinrichtung (10) mit Energie
aus der Batterie (61) zu versorgen und
dass die Steuermittel (40) dazu eingerichtet sind,
bei einem Ausfall einer Energiezufuhr über das Ka-
bel (35) die zweite Anzeigeeinrichtung (20) auszu-
schalten.

2. Baustelleninformationsvorrichtung nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein, insbesondere nicht-flüchtiger, Datenspei-
cher zum Speichern zumindest der Bautafelinforma-
tionen vorhanden ist und
dass die Steuermittel (40) zum Anzeigen zumindest
der im Datenspeicher gespeicherten Bautafelinfor-
mationen auf der ersten Anzeigeeinrichtung (10) ein-
gerichtet sind.

3. Baustelleninformationsvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer Oberseite der Schutzabdeckung (50)
mindestens ein Solarpanel (55) angeordnet ist,
dass ein Akkumulator (61) zum Speichern von elek-
trischer Energie, die von dem Solarpanel (55) bereit-
gestellt wird, vorhanden ist und
dass die elektronischen Steuermittel (40) zum Ver-
sorgen der ersten und zweiten Anzeigeeinrichtung
(10, 20) mit elektrischer Energie aus dem Akkumu-
lator (61) eingerichtet sind.

4. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schutzabdeckung (50) an der Anzeigeseite
der ersten Anzeigeeinrichtung (10) und der zweiten
Anzeigeeinrichtung (20) ein transparentes Schutz-
glas als Schutz vor Vandalismus aufweist.

5. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Eingabeeinrichtung (62) vorhanden ist,
mit der durch einen Benutzer auswählbar ist, welche
Zusatzinformationen auf der zweiten Anzeigeein-
richtung (20) dargestellt werden.

6. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Näherungssensor (63) zum Feststellen von
Personen, die sich vor der Baustelleninformations-
vorrichtung befinden, vorhanden ist und dass die
Steuermittel (40) abhängig von einem Signal des Nä-

herungssensors (63) die erste und/oder zweite An-
zeigeeinrichtung (10, 20) einschalten.

7. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Helligkeitssensor (64) zum Bestimmen ei-
ner Umgebungshelligkeit vorhanden ist und
dass zum Energiesparen die Steuermittel (40) dazu
eingerichtet sind, eine Helligkeit der ersten und/oder
zweiten Anzeigeeinrichtung (10, 20) abhängig von
der Umgebungshelligkeit einzustellen.

8. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Rückanzeigeeinrichtung vorhanden ist,
die mit ihrer Anzeigerichtung entgegengesetzt zu
den Anzeigerichtungen der ersten und zweiten An-
zeigeeinrichtung (10, 20) ausgerichtet ist.

9. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Energieversorgung der ersten und zweiten
Anzeigeeinrichtung (10, 20) ein Kabel (35) vorhan-
den ist, das an der Befestigungseinrichtung (30) ge-
führt ist.

10. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungseinrichtung (30) mindestens
eine vertikal verlaufende Tragstange oder ein Trag-
seil zum Hängen der Baustelleninformationsvorrich-
tung an ein Gebäude oder an ein Gerüst aufweist und
dass das Kabel (35) an dem Tragseil oder der Trag-
stange angebracht ist.

11. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Chipkartenleser (66) vorhanden ist und
dass die Steuermittel (40) dazu eingerichtet sind,
Zusatzinformationen abhängig von Chipdaten, die
vom Chipkartenleser (66) gelesen wurden, auszu-
wählen.

12. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Kamera (67) vorhanden ist,
dass computerimplementierte Bilderkennungsmit-
tel (68) zum Auswerten von von der Kamera (67)
aufgenommenen Daten, insbesondere zum Erken-
nen von Kraftfahrzeugen und/oder Nummernschil-
dern von Kraftfahrzeugen, vorhanden sind und
dass die Steuermittel (40) dazu eingerichtet sind,
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Zusatzinformationen abhängig von einem Auswer-
teergebnis der Bilderkennungsmittel (68) darzustel-
len.

13. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Anzeigeeinrichtung (10) und die zwei-
te Anzeigeeinrichtung (20) durch einen einzigen
Bildschirm gebildet sind.

14. Baustelleninformationsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Kommunikationsschnittstelle (60) zur
Kommunikation mit einem Mobilfunkgerät vorhan-
den ist, insbesondere zur Kommunikation mittels
Kurznachrichten und/oder Funkwellen, wie zum Bei-
spiel Bluetooth, und dass die elektronischen Steu-
ermittel (40) dazu eingerichtet sind, abhängig von
Informationen, die von dem Mobilfunkgerät über die
Kommunikationsschnittstelle (60) empfangen wer-
den, bestimmte Inhalte auf der ersten und/oder zwei-
ten Anzeigeeinrichtung (10, 20) darzustellen
und/oder über die Kommunikationsschnittstelle (60)
einen Steuerungsbefehl an das Mobilfunkgerät zu
senden, insbesondere einen Befehl zum Laden ei-
ner Internetseite.

15. Baucontainer
mit einer Baustelleninformationsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14,
wobei die Baustelleninformationsvorrichtung über
ihre Befestigungseinrichtung (30) an dem Baucon-
tainer oder an einer Tragwerkskonstruktion des Bau-
containers montiert ist.

16. Baucontainer nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Baustelleninformationsvorrichtung eine
Wand des Baucontainers bildet.

17. Baustellengerüst
mit einer Baustelleninformationsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14 und
mit einem Träger, der auf dem Boden steht oder im
Boden befestigt ist, wobei die Baustelleninformati-
onsvorrichtung über ihre Befestigungseinrichtung
(30) an dem Träger montiert ist.

Claims

1. Construction site information device to display infor-
mation at a construction site, with a first display
means (10) to display building blackboard informa-
tion,
with a fixing means (30) for fixing to a support,

with a second display means (20) to display addi-
tional information and
with a protective cover (50) which is transparent at
least in part on a display side of the first display
means (10) and the second display means (20) and
is liquid-tight at least on a region above the first dis-
play means (10) and the second display means (20),
characterised in that
electronic control means (40) are provided to display
the building blackboard information on the first dis-
play means (10) and irrespectively thereof to display
the additional information on the second display
means (20),
a battery (61) is provided,
the control means (40) are adapted, in the event of
loss of an energy supply via a cable (35), to supply
the first display means (10) with energy from the bat-
tery (61) and
the control means (40) are adapted, in the event of
loss of an energy supply via the cable (35), to switch
off the second display means (20).

2. Construction site information device according to
claim 1,
characterised in that
a, in particular non-volatile, data memory is provided
to store at least the building blackboard information
and
the control means (40) are adapted to display at least
the building blackboard information stored in the data
memory on the first display means (10).

3. Construction site information device according to
claim 1 or 2,
characterised in that
at least one solar panel (55) is arranged on an upper
side of the protective cover (50),
an accumulator (61) is provided to store electrical
energy supplied by the solar panel (55),
the electronic control means (40) are adapted to sup-
ply the first and the second display means (10, 20)
with electrical energy from the accumulator (61).

4. Construction site information device according to
one of claims 1 to 3,
characterised in that
the protective cover (50) has a transparent protective
glass as protection against vandalism on the display
side of the first display means (10) and the second
display means (20).

5. Construction site information device according to
one of claims 1 to 4,
characterised in that
an input means (62) is provided, with which a user
can select which additional information is shown on
the second display means (20).
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6. Construction site information device according to
one of claims 1 to 5,
characterised in that
a proximity sensor (63) is provided to detect persons
present in front of the construction site information
device and
the control means (40) switch on the first and / or
second display means (10, 20) in dependence upon
a signal of the proximity sensor (63).

7. Construction site information device according to
one of claims 1 to 6,
characterised in that
a brightness sensor (64) is provided to determine an
ambient brightness and the control means (40) are
adapted, to save energy, to set a brightness of the
first and / or second display means (10, 20) in de-
pendence upon the ambient brightness.

8. Construction site information device according to
one of claims 1 to 7,
characterised in that
a back display means is provided which is orientated
with its display direction counter to the display direc-
tions of the first and second display means (10, 20).

9. Construction site information device according to
one of claims 1 to 8,
characterised in that
for the purpose of energy supply to the first and sec-
ond display means (10, 20), a cable (35) is provided
which is guided on the fixing means (30).

10. Construction site information device according to
one of claims 1 to 9,
characterised in that
the fixing means (30) has at least one vertically ex-
tending support rod or a support rope to hang the
construction site information device on a building or
on scaffolding and
the cable (35) is attached to the support rope or the
support rod.

11. Construction site information device according to
one of claims 1 to 10,
characterised in that
a chip card reader (66) is provided and
the control means (40) are adapted to select addi-
tional information in dependence upon chip data
read by the chip card reader (66).

12. Construction site information device according to
one of claims 1 to 11,
characterised in that
a camera (67) is provided,
computer-implemented image detection means (68)
are provided to evaluate data recorded by the cam-
era (67), in particular to detect motor vehicles and /

or registration plates of motor vehicles and
the control means (40) are adapted to show addi-
tional information in dependence upon an evaluation
result of the image detection means (68).

13. Construction site information device according to
one of claims 1 to 12,
characterised in that
the first display means (10) and the second display
means (20) are formed by a single screen.

14. Construction site information device according to
one of claims 1 to 13,
characterised in that
a communication interface (60) is provided for com-
munication with a mobile radio unit, in particular for
communication by means of short messages and /
or radio waves, such as for example Bluetooth, and
the electronic control means (40) are adapted, in de-
pendence upon information received by the mobile
radio unit via the communication interface (60), to
show certain contents on the first and / or second
display means (10, 20) and / or to send a control
command via the communication interface (60) to
the mobile radio unit, in particular a command to load
an internet page.

15. Building container,
with a construction site information device according
to one of claims 1 to 14, wherein the construction
site information device is mounted via its fixing
means (30) on the building container or on a support
structure of the building container.

16. Building container according to claim 15,
characterised in that
the construction site information device forms a wall
of the building container.

17. Construction site scaffolding,
with a construction site information device according
to one of claims 1 to 14 and with a support which is
on the ground or is fixed in the ground,
wherein the construction site information device is
mounted via its fixing means (30) on the support.

Revendications

1. Dispositif d’informations de chantier pour l’affichage
d’informations sur un chantier avec un premier dis-
positif d’affichage (10) pour l’affichage d’informa-
tions de panneau de chantier,
avec un dispositif de fixation (30) pour la fixation sur
un support,
avec un second dispositif d’affichage (20) pour l’af-
fichage d’informations supplémentaires et
avec un recouvrement de protection (50) qui est au
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moins en partie transparent sur un côté d’affichage
du premier dispositif d’affichage (10) et du second
dispositif d’affichage (20) et est étanche au liquide
au moins sur une zone au-dessus du premier dispo-
sitif d’affichage (10) et du second dispositif d’afficha-
ge (20),
caractérisé en ce que
des moyens de commande électroniques (40) pour
l’affichage des informations de panneau de chantier
sont présents sur le premier dispositif d’affichage
(10) et indépendamment de cela pour l’affichage des
informations supplémentaires sur le second dispo-
sitif d’affichage (20),
une batterie (61) est présente,
les moyens de commande (40) sont aménagés afin
d’alimenter, en cas de panne d’une amenée d’éner-
gie par un câble (35), le premier dispositif d’affichage
(10) en énergie de la batterie (61) et
les moyens de commande (40) sont aménagés afin
d’éteindre, en cas de panne d’une amenée d’énergie
par le câble (35), le second dispositif d’affichage
(20).

2. Dispositif d’informations de chantier selon la reven-
dication 1,
caractérisé en ce que
un moyen de stockage de données, en particulier
non volatile, est présent pour le stockage au moins
des informations de panneau de chantier et
les moyens de commande (40) sont aménagés pour
l’affichage au moins des informations de panneau
de chantier enregistrées dans le moyen de stockage
de données sur le premier dispositif d’affichage (10).

3. Dispositif d’informations de chantier selon la reven-
dication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
au moins un panneau solaire (55) est agencé sur un
côté supérieur du recouvrement de protection (50),
un accumulateur (61) pour le stockage d’énergie
électrique qui est mise à disposition par le panneau
solaire (55) est présent et
les moyens de commande électroniques (40) sont
conformés pour l’alimentation des premier et second
dispositifs d’affichage (10, 20) en énergie électrique
de l’accumulateur (61).

4. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
le recouvrement de protection (50) présente sur le
côté d’affichage du premier dispositif d’affichage
(10) et du second dispositif d’affichage (20) un verre
de protection transparent servant de protection con-
tre le vandalisme.

5. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 4,

caractérisé en ce que
un dispositif de saisie (62) est présent, avec lequel
un utilisateur peut choisir les informations supplé-
mentaires à représenter sur le second dispositif d’af-
fichage (20).

6. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
un capteur de proximité (63) est présent pour cons-
tater si des personnes se trouvent devant le dispositif
d’informations de chantier et
les moyens de commande (40) allument en fonction
d’un signal du capteur de proximité (63) le premier
et/ou second dispositif d’affichage (10, 20).

7. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
un capteur de luminosité (64) est présent pour dé-
terminer une luminosité ambiante et
pour économiser de l’énergie, les moyens de com-
mande (40) sont aménagés afin de régler une lumi-
nosité du premier et/ou second dispositif d’affichage
(10, 20) en fonction de la luminosité ambiante.

8. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que
un dispositif d’affichage arrière est présent, lequel
est orienté avec son dispositif d’affichage en sens
inverse aux sens d’affichage des premier et second
dispositifs d’affichage (10, 20).

9. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que
un câble (35) est présent pour l’alimentation en éner-
gie des premier et second dispositifs d’affichage (10,
20), lequel est guidé sur le dispositif de fixation (30).

10. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que
le dispositif de fixation (30) présente au moins une
tige porteuse s’étendant verticalement ou un câble
porteur pour suspendre le dispositif d’informations
de chantier sur un bâtiment ou sur un échafaudage et
le câble (35) est monté sur le câble porteur ou la tige
porteuse.

11. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que
un lecteur de carte à puce (66) est présent et
les moyens de commande (40) sont conformés afin
de sélectionner des informations supplémentaires
en fonction des données de la puce qui ont été lues
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par le lecteur de carte à puce (66).

12. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que
une caméra (67) est présente,
des moyens de reconnaissance d’image (68) implé-
mentés par ordinateur sont présents pour l’évalua-
tion des données enregistrées par la caméra (67),
en particulier pour la reconnaissance de véhicules
automobiles et/ou de plaques d’immatriculation de
véhicules automobiles et
les moyens de commande (40) sont aménagés afin
de représenter des informations supplémentaires en
fonction d’un résultat d’évaluation des moyens de
reconnaissance d’image (68).

13. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 12,
caractérisé en ce que
le premier dispositif d’affichage (10) et le second dis-
positif d’affichage (20) sont formés par un seul écran.

14. Dispositif d’informations de chantier selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce que
une interface de communication (60) est présente
pour la communication avec un appareil radio mo-
bile, en particulier pour la communication par de
brefs messages et/ou ondes radio tel que le Blue-
tooth, et
les moyens de commande électroniques (40) sont
aménagés afin de représenter en fonction des infor-
mations qui sont reçues par l’appareil radio mobile
par l’interface de communication (60), des contenus
déterminés sur le premier et/ou le second dispositif
d’affichage (10, 20) et/ou d’envoyer par l’interface
de communication (60) un ordre de commande à
l’appareil radio mobile, en particulier un ordre de
chargement d’une page Internet.

15. Bungalow de chantier
avec un dispositif d’informations de chantier selon
l’une quelconque des revendications 1 à 14,
le dispositif d’informations de chantier étant monté
par son dispositif de fixation (30) sur le bungalow de
chantier ou sur une construction porteuse du bun-
galow de chantier.

16. Bungalow de chantier selon la revendication 15,
caractérisé en ce que
le dispositif d’informations de chantier forme une pa-
roi du bungalow de chantier.

17. Echafaudage de chantier
avec un dispositif d’informations de chantier selon
l’une quelconque des revendications 1 à 14 et
avec un support qui se trouve sur le sol ou est fixé

dans le sol,
le dispositif d’informations de chantier étant monté
par son dispositif de fixation (30) sur le support.
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